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Land Burgenland 
Abteilung 2 - Landesplanung, Gemeinden und Wirtschaft 

Referat Anlagen- und Baurecht 

Amt der Bgld. Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 

«Postalische_Adresse» Eisenstadt, am 31.10.2025 
Sachb.: Mag. Klemens Kummer 

Tel.: +43 57 600-2329 
Fax: +43 2682-2899 

E-Mail: post.a2-wirtschaft@bgld.gv.at 

Zahl: 2025-022.007-1/1 
OE: A2-HWA-RAB 
 (Bei Antwortschreiben bitte Zahl und OE anführen) 

Betreff: UVP-Feststellungsverfahren "Errichtung eines Hubschrauberlandesplatzes in 
Horitschon" - Feststellungsbescheid 

 
 

Bescheid 

Spruch:  

I. 

Über den Antrag der Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon, 

auf Durchführung eines Feststellungsverfahrens gemäß § 3 Abs. 7 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000, BGBl. Nr. 697/1993, wird festgestellt, 

das Vorhaben „Errichtung eines Hubschrauberlandeplatzes“ auf den Grundstücken Nr. 1359/1, 

1358/2, 1357/1, 1356/4 und 1356/3 der KG Horitschon, unterliegt nicht der Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

 
Rechtsgrundlage: 

§ 3 Abs. 7 iVm Anhang 1 Z 14 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000, BGBl. 

Nr. 697/1993 idF BGBl. I Nr. 80/2018 iVm § 46 Abs. 29 Z 4 UVP-G 2000, BGBl. Nr. 697/1993 idgF 

BGBl. I Nr. 35/2025 
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II. 

Kosten: 

Die Antragstellerin wird gemäß TP 2 der Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2012 – LVAV 

2012, LGBl. Nr. 47/2012, verpflichtet, eine Verwaltungsabgabe von € 8,90 zu entrichten. 

Hinweis: Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Verwaltungsabgabe entsteht eine Gebührenschuld 

nach dem Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267/1957, in der Höhe von € 22,10 (Ansuchen € 14,30; 

Beilagen € 7,80). 

Der Gesamtbetrag (Verwaltungsabgaben und Gebühr) von € 31,-- ist von der Antragstellerin 

binnen eines Monats ab Rechtskraft dieses Bescheides auf das Konto des Amtes der 

Burgenländischen Landesregierung, 7000 Eisenstadt, IBAN AT19 5100 0910 1300 1400, 

BIC EHBBAT2E, einzuzahlen. Als Verwendungszweck ist die Aktenzahl des Bescheides 

anzugeben. 

 

Begründung 

 

I. Sachverhalt: 

Mit E-Mail vom 13.12.2022 stellte die Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 

7312 Horitschon, einen Antrag auf Feststellung gem. § 3 Abs. 7 UVP-G 2000, ob für ihr Vorhaben 

die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich sei. 

Die Antragstellerin plant auf den Grundstücken Nr. 1359/1, 1358/2, 1357/1, 1356/4 und 1356/3 der 

KG Horitschon die Errichtung eines Hubschrauberlandeplatzes. Die genaue Situierung des 

Landeplatzes ist in der mit der mit dem Antrag gemeinsam eingebrachten Projektunterlage 

ersichtlich. 
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Abbildung 1: Auszug aus der zum Antrag beigelegten Projektunterlage „Heliport Horitschon Planmappe 02 12 2022“ – 
Lage des Landeplatzes auf Karte mit Flächenwidmung und 300 m Radius 
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II. Rechtslage: 

Gemäß § 2 Abs. 2 UVP-G 2000 ist ein Vorhaben die Errichtung einer Anlage oder ein sonstiger 

Eingriff in Natur und Landschaft unter Einschluss sämtlicher damit in einem räumlichen und 

sachlichen Zusammenhang stehender Maßnahmen. Ein Vorhaben kann eine oder mehrere Anlagen 

oder Eingriffe umfassen, wenn diese in einem räumlichen und sachlichen Zusammenhang stehen.  

Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 3 UVP-G 2000, Auszug): 

§ 3 (1) Vorhaben, die in Anhang 1 angeführt sind, sowie Änderungen dieser Vorhaben sind nach 

Maßgabe der folgenden Bestimmungen einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. […]  

(2) Bei Vorhaben des Anhanges 1, die die dort festgelegten Schwellenwerte nicht erreichen oder 

Kriterien nicht erfüllen, die aber mit anderen Vorhaben gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert 

erreichen oder das Kriterium erfüllen, hat die Behörde im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer 

Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden 

Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das 

geplante Vorhaben durchzuführen ist. Für die Kumulierung zu berücksichtigen sind andere 

gleichartige und in einem räumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben, die bestehen oder 

genehmigt sind, oder Vorhaben, die mit vollständigem Antrag auf Genehmigung bei einer Behörde 

früher eingereicht oder nach §§ 4 oder 5 früher beantragt wurden. Eine Einzelfallprüfung ist nicht 

durchzuführen, wenn das geplante Vorhaben eine Kapazität von weniger als 25 % des 

Schwellenwertes aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien des Abs. 5 Z 1 bis 3 

zu berücksichtigen, die Abs. 7 und 8 sind anzuwenden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist im 

vereinfachten Verfahren durchzuführen. Die Einzelfallprüfung entfällt, wenn der Projektwerber/die 

Projektwerberin die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt.  

(3) […] 

(4) Bei Vorhaben, für die in Spalte 3 des Anhanges 1 ein Schwellenwert in bestimmten 

schutzwürdigen Gebieten festgelegt ist, hat die Behörde bei Zutreffen dieses Tatbestandes im 

Einzelfall zu entscheiden, ob zu erwarten ist, dass unter Berücksichtigung des Ausmaßes und der 

Nachhaltigkeit der Umweltauswirkungen der schützenswerte Lebensraum (Kategorie B des 

Anhanges 2) oder der Schutzzweck, für den das schutzwürdige Gebiet (Kategorie A, C, D und E des 

Anhanges 2) festgelegt wurde, wesentlich beeinträchtigt wird. Bei dieser Prüfung sind schutzwürdige 

Gebiete der Kategorien A, C, D oder E des Anhanges 2 nur zu berücksichtigen, wenn sie am Tag 

der Einleitung des Verfahrens ausgewiesen oder in die Liste der Gebiete mit gemeinschaftlicher 

Bedeutung (Kategorie A des Anhanges 2) aufgenommen sind. Ist mit einer solchen Beeinträchtigung 

zu rechnen, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Bei der Entscheidung im 
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Einzelfall sind die Kriterien des Abs. 5 Z 1 bis 3 zu berücksichtigen, Abs. 7 und 8 sind anzuwenden. 

Die Einzelfallprüfung entfällt, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt. 

(4a) Bei Vorhaben, für die in Spalte 3 des Anhanges 1 andere als in Abs. 4 genannte besondere 

Voraussetzungen festgelegt sind, hat die Behörde bei Zutreffen dieser Voraussetzungen unter 

Anwendung des Abs. 7 im Einzelfall festzustellen, ob durch das Vorhaben mit erheblichen 

schädlichen oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 1 zu rechnen 

ist. Bei Vorhaben der Z 18 lit. f, 19 lit. d, 19 lit. f und 21 lit. c des Anhanges 1 hat sich diese Prüfung 

darauf zu beschränken, ob durch das Vorhaben mit erheblichen schädlichen oder belastenden 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche und Boden zu rechnen ist. Stellt sie solche fest, ist eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem vereinfachten Verfahren durchzuführen. Die 

Einzelfallprüfung entfällt, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt. 

(5) […] 

(6) […] 

(7) Die Behörde hat auf Antrag des Projektwerbers/der Projektwerberin, einer mitwirkenden Behörde 

oder das Umweltanwaltes festzustellen, ob für ein Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

nach diesem Bundesgesetz durchzuführen ist und welcher Tatbestand des Anhanges 1 oder des 

§ 3a Abs. 1 bis 3 durch das Vorhaben verwirklicht wird. Diese Feststellung kann auch von Amts 

wegen erfolgen. Der Projektwerber/die Projektwerberin hat der Behörde Unterlagen vorzulegen, die 

zur Identifikation des Vorhabens und zur Abschätzung seiner Umweltauswirkungen ausreichen, im 

Fall einer Einzelfallprüfung ist hiefür Abs. 8 anzuwenden. Hat die Behörde eine Einzelfallprüfung 

nach diesem Bundesgesetz durchzuführen, so hat sie sich dabei hinsichtlich Prüftiefe und 

Prüfumfang auf eine Grobprüfung zu beschränken. Die Entscheidung ist innerhalb von sechs 

Wochen mit Bescheid zu treffen. In der Entscheidung sind nach Durchführung einer Einzelfallprüfung 

unter Verweis auf die in Abs. 5 angeführten und für das Vorhaben relevanten Kriterien die 

wesentlichen Gründe für die Entscheidung, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist 

oder nicht, anzugeben. Bei Feststellung, dass keine Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, ist in der Entscheidung auf allfällige seitens des 

Projektwerbers/der Projektwerberin geplante projektintegrierte Aspekte oder Maßnahmen des 

Vorhabens, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden oder verhindert 

werden sollen, Bezug zu nehmen. Parteistellung und das Recht, Beschwerde an das 

Bundesverwaltungsgericht zu erheben, haben der Projektwerber/die Projektwerberin, der 

Umweltanwalt und die Standortgemeinde. Vor der Entscheidung sind die mitwirkenden Behörden 
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und das wasserwirtschaftliche Planungsorgan zu hören. Die Entscheidung ist von der Behörde in 

geeigneter Form kundzumachen und der Bescheid jedenfalls zur öffentlichen Einsichtnahme 

aufzulegen und auf der Internetseite der UVP-Behörde, auf der Kundmachungen gemäß § 9 Abs. 4 

erfolgen, zu veröffentlichen; der Bescheid ist als Download für sechs Wochen bereitzustellen. Die 

Standortgemeinde kann gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof erheben. Der Umweltanwalt und die mitwirkenden Behörden sind von der 

Verpflichtung zum Ersatz von Barauslagen befreit. 

(8) […] 

(9) Stellt die Behörde gemäß Abs. 7 fest, dass für ein Vorhaben keine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen ist, ist eine gemäß § 19 Abs. 7 anerkannte Umweltorganisation oder ein Nachbar/eine 

Nachbarin gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 berechtigt, Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zu 

erheben. Ab dem Tag der Veröffentlichung im Internet ist einer solchen Umweltorganisation oder 

einem solchen Nachbarn/ einer solchen Nachbarin Einsicht in den Verwaltungsakt zu gewähren. Für 

die Beschwerdelegitimation der Umweltorganisation ist der im Anerkennungsbescheid gemäß § 19 

Abs. 7 ausgewiesene Zulassungsbereich maßgeblich. 

(10) […] 

Inkrafttreten, Außerkraftreten, Übergangsbestimmungen (§ 46 UVP-G 2000, Auszug): 

[…] 

(29) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 26/2023 neu gefasste oder eingefügte Bestimmungen 

treten mit 23. März 2023 in Kraft. Abweichend gilt für das Inkrafttreten der näher bezeichneten durch 

das genannte Bundesgesetz neu gefassten oder eingefügten Bestimmungen sowie für den 

Übergang zur neuen Rechtslage Folgendes: 

1. Auf Vorhaben, für die ein Verfahren vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelle 

gemäß den §§ 5 oder 24a eingeleitet wurde oder ein Verfahren bei den Gerichten oder 

Gerichtshöfen anhängig ist, sind die Bestimmungen des § 4a und des § 6 Abs. 1 Z 1 lit. g 

sowie die Änderungen in § 4 Abs. 1 und 2, § 6 Abs. 2, § 9 Abs. 3 Z 6 und Abs. 6, § 12 Abs. 

2 und 3 Z 5, § 13 Abs. 2, § 16 Abs. 3, § 24c Abs. 2 und 3 Z 5 und § 40 Abs. 2 nicht 

anzuwenden. 

2. Bestehende Anlagen zur Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen, in denen Abfälle mit 

der gefahrenrelevanten Eigenschaft HP 14 ökotoxisch eingesetzt werden und diese bereits 

von einer Genehmigung gemäß § 37 AWG 2002 umfasst sind, gelten, soweit keine 

Änderungen beantragt werden, nicht als Behandlungsanlagen im Sinne der Z 1 des 

Anhanges 1. 

3. Auf Vorhaben des Anhanges 1, die nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
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26/2023 nicht mehr unter den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fallen und für die 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelle bereits ein Genehmigungsverfahren nach 

diesem Bundesgesetz anhängig ist, ist dieses Bundesgesetz in seiner bisherigen Fassung 

weiterhin anzuwenden. 

4. Auf Vorhaben, für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle ein nach den 

Verwaltungsvorschriften erforderliches Genehmigungsverfahren anhängig ist, sind die 

neugefassten oder eingefügten Änderungen im Anhang 1 sowie die Änderungen des § 3 

Abs. 4a, Abs. 5 vorletzten Satz, Abs. 6 nicht anzuwenden, sofern nicht der Projektwerber/die 

Projektwerberin bei der Landesregierung die Durchführung der 

Umweltverträglichkeitsprüfung und des konzentrierten Genehmigungsverfahrens beantragt. 

[…] 

 

Nachstehende Ziffer 14 des Anhanges 1 zum UVP-G 2000 (aufgrund § 46 Abs. 29 Z 4 leg. cit. in 

der Fassung UVP-G 2000 BGBl. I Nr. 80/2018 [= letztgültige Fassung vor Inkrafttreten der Novelle 

BGBl. I Nr. 26/2023]) ist einschlägig und daher prüfungsrelevant. 

 

Anhang 1: 

 UVP UVP im vereinfachten Verfahren 

 Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 

Z 14 a) Neubau von 

Flugplätzen1b), 

ausgenommen 

Segelflugfelder und 

Flugplätze1b) für 

Hubschrauber; 

b) Neuerrichtung von 

Pisten mit einer 

Grundlänge von 

mindestens 2 100 m; 

c) Erweiterungen von 

Flugplätzen1b) durch 

Neuerrichtung oder 

Verlängerung von Pisten, 

wenn durch die 

 f) Neuerrichtung von Pisten in schutzwürdigen 

Gebieten der Kategorien A, D oder E mit einer 

Grundlänge von mindestens 1 050 m; 

g) Erweiterungen von Flugplätzen1b) durch 

Neuerrichtung oder Verlängerung von Pisten in 

schutzwürdigen Gebieten der Kategorien A, D oder E, 

wenn durch die Neuerrichtung oder Verlängerung die 

Gesamtpistenlänge um mindestens 12,5 % erweitert 

wird; 

h) Erweiterungen von Flugplätzen1b) in 

schutzwürdigen Gebieten der Kategorien A oder E, 

wenn dadurch die Summe der Flugsteige1c) um 

mindestens 5 Stück – auf Großflughäfen1e) um 

mindestens 10 Stück – erhöht wird; 
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Neuerrichtung oder 

Verlängerung die 

Gesamtpistenlänge um 

mindestens 25 % erweitert 

wird; 

d) Erweiterungen von 

Flugplätzen1b), wenn 

dadurch die Summe der 

Flugsteige1c) um 

mindestens 50 % oder um 

mindestens 10 Stück – auf 

Großflughäfen1e) um 

mindestens 20 Stück – 

erhöht wird; 

e) Erweiterungen von 

Flugplätzen1b), wenn 

dadurch die Summe der 

Abstellflächen1d) um 

mindestens 32 000 m² 

erhöht oder die Summe 

der Abstellflächen1d) für 

die Allgemeine Luftfahrt 

um mindestens 50 % 

erweitert werden; im Fall 

von Großflughäfen1e) 

Erweiterungen, wenn 

dadurch die Summe der 

Abstellflächen1d) um 

mindestens 25 % erhöht 

wird; 

i) Erweiterungen von Flugplätzen1b) in schutzwürdigen 

Gebieten der Kategorien A oder E, wenn dadurch die 

Summe der Abstellflächen1d) um mindestens 

16 000 m² erhöht oder die Summe der 

Abstellflächen1d) für die Allgemeine Luftfahrt um 

mindestens 25 % erweitert werden; im Fall von 

Großflughäfen1e) Erweiterungen, wenn dadurch die 

Summe der Abstellflächen1d) um mindestens 12,5 % 

erhöht wird; 

j) Neubau von Flugplätzen1b) für Hubschrauber in 

schutzwürdigen Gebieten der Kategorien A oder E, 

ausgenommen Segelflugfelder und Flugplätze1b) für 

Hubschrauber, die überwiegend Rettungs- und 

Ambulanzflügen im Sinne des § 2 der ZARV 1985, 

Einsätzen der Sicherheitsverwaltung, der Erfüllung 

von Aufgaben der Landesverteidigung oder der 

Verkehrsüberwachung mit Hubschraubern dienen. 

Von lit. b, c, f und g ausgenommen ist die Errichtung 

von Pisten für Zwecke der Militärluftfahrt aus Anlass 

eines Einsatzes des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 

des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146. 

Von lit. b, c, e, f, g und i ausgenommen ist die 

Errichtung und Verlängerung von Pisten sowie 

sonstige Änderungen von Flugplätzen1b), die im 

überwiegenden Ausmaß für Zwecke der 

Militärluftfahrt genützt werden. 

Von lit. c und g ausgenommen sind weiters Vorhaben, 

die ausschließlich der Erhöhung der Flugsicherheit 

dienen. 
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1b) Ein Flugplatz ist ein festgelegtes Gebiet zu Land oder zu Wasser (einschließlich der Gebäude, Anlagen 

und Ausrüstungen), das entweder ganz oder teilweise für die Ankunft, den Abflug oder die Bewegungen von 

Luftfahrzeugen am Boden bestimmt ist. 

1c) Der Flugsteig (Passenger Gate) auf Flughäfen bezeichnet den für die Passagiere im Abfertigungsgebäude 

zum Besteigen des Luftfahrzeuges bestimmten Abrufraum. Für die Summe der Flugsteige ist die größte 

Summe der genehmigten Flugsteige der letzten 5 Jahre maßgeblich. 

1d) Abstellflächen gemäß § 1 Zivilflugplatz-Verordnung 1972, BGBl. Nr. 313/1972. Für die Summe der 

Abstellflächen ist die größte Summe der genehmigten Abstellflächen der letzten 5 Jahre maßgeblich. 

1e) Großflughafen bezeichnet einen Flughafen, auf welchem es zu einem Verkehrsaufkommen von mehr als 

150.000 Bewegungen (Start oder Landung) pro Kalenderjahr kommt. Hiervon sind ausschließlich der 

Ausbildung dienende Bewegungen mit Leichtflugzeugen ausgenommen. 

Anhang 2: 

Einteilung der schutzwürdigen Gebiete in folgende Kategorien: 

Kategorie 
schutzwürdiges 

Gebiet 
Anwendungsbereich 

A besonderes 

Schutzgebiet 

nach der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der 

wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie), ABl. Nr. L 20 vom 

26.01.2009 S. 7 zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU, 

ABl. Nr. L 158 S. 193, sowie nach der Richtlinie 92/43/EWG zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 

Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie), ABl. Nr. L 206 

vom 22.7.1992 S. 7, zuletzt geändert durch die Richtlinie 

2013/17/EU, ABl. Nr. L 158 S. 193, in der Liste der Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung nach Artikel 4 Abs. 2 dieser 

Richtlinie genannte Schutzgebiete; Bannwälder gemäß § 27 

Forstgesetz 1975; bestimmte nach landesrechtlichen Vorschriften 

als Nationalpark 1) oder durch Verwaltungsakt ausgewiesene, 

genau abgegrenzte Gebiete im Bereich des Naturschutzes oder 

durch Verordnung ausgewiesene, gleichartige kleinräumige 

Schutzgebiete oder ausgewiesene einzigartige Naturgebilde; in der 

Liste gemäß Artikel 11 Abs. 2 des Übereinkommens zum Schutz 

des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. Nr. 60/1993) 

eingetragene UNESCO-Welterbestätten 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_60_0/1993_60_0.pdf
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B Alpinregion Untergrenze der Alpinregion ist die Grenze des geschlossenen 

Baumbewuchses, dh. der Beginn der Kampfzone des Waldes 

(siehe § 2 ForstG 1975) 

C Wasserschutz- 

und 

Schongebiet 

Wasserschutz- und Schongebiete gemäß §§ 34, 35 und 37 

WRG 1959 

D belastetes 

Gebiet (Luft) 
gemäß § 3 Abs. 10 festgelegte Gebiete 

E Siedlungsgebiet in oder nahe Siedlungsgebieten. 

Als Nahebereich eines Siedlungsgebietes gilt ein Umkreis von 
300 m um das Vorhaben, in dem Grundstücke wie folgt festgelegt 
oder ausgewiesen sind: 

1. Bauland, in dem Wohnbauten errichtet werden dürfen 
(ausgenommen reine Gewerbe-, Betriebs- oder Industriegebiete, 
Einzelgehöfte oder Einzelbauten), 

2. Gebiete für Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderspielplätze, 
Schulen oder ähnliche Einrichtungen, Krankenhäuser, 
Kuranstalten, Seniorenheime, Friedhöfe, Kirchen und gleichwertige 
Einrichtungen anerkannter Religionsgemeinschaften, Parkanlagen, 
Campingplätze und Freibeckenbäder, Garten- und 
Kleingartensiedlungen. 

1) Gebiete, die wegen ihrer charakteristischen Geländeformen oder ihrer Tier- und Pflanzenwelt überregionale 

Bedeutung haben. 

III. Die Behörde hat erwogen: 

Gemäß § 3 Abs. 7 UVP-G 2000 hat die Behörde auf Antrag des Projektwerbers/der Projektwerberin, 

einer mitwirkenden Behörde oder des Umweltanwaltes festzustellen, ob für ein Vorhaben eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist und welcher Tatbestand des Anhanges 1 oder des 

§ 3a Abs. 1 bis 3 durch das Vorhaben verwirklicht wird. 

 

Die Leier Baustoffe GmbH & Co KG stellte mit Mail vom 13.12.2022, einen Antrag auf Durchführung 

eines Feststellungsverfahrens gemäß § 3 Abs. 7 UVP-G 2000. Zuständig für die Durchführung des 

Verfahrens und Bescheiderlassung ist die Burgenländische Landesregierung (§ 39 Abs. 1 und 4 

UVP-G 2000). 
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Die Prüfung des Anhangs 1 des UVP-G 2000 hat in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 80/2018 

zu erfolgen, da gem. § 46 Abs. 29 Z 4 UVP-G in der geltenden Fassung BGBl. I Nr. 35/2025 auf 

Vorhaben, für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle BGBl. I Nr. 26/2023 mit 23.03.2023 

ein nach den Verwaltungsvorschriften erforderliches Genehmigungsverfahren anhängig ist, die 

neugefassten oder eingefügten Änderungen im Anhang 1 sowie die Änderungen des § 3 Abs. 4a, 

Abs. 5 vorletzten Satz, Abs. 6 nicht anzuwenden sind, sofern nicht der Projektwerber/die 

Projektwerberin bei der Landesregierung die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung und 

des konzentrierten Genehmigungsverfahrens beantragt. 

 

Da die Projektwerberin nicht die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung und des 

konzentrierten Genehmigungsverfahrens beantragt hat und bei der Bezirkshauptmannschaft 

Oberpullendorf zum Bescheiderlassungszeitpunkt ein luftfahrtrechtliches Verfahren (Zahl OP-10-01-

251, Antrag eingelangt in der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf am 07.03.2023) nach wie vor 

anhängig ist (laut do. Auskunft vom 30.10.2025), war gem. Anhang 1 idF BGBl. I Nr. 80/2018 zu 

prüfen. 

 

Die Fußnote 1b des Anhangs 1 zum UVP-G 2000 definiert einen Flugplatz als ein festgelegtes 

Gebiet zu Land oder zu Wasser (einschließlich der Gebäude, Anlagen und Ausrüstungen), das 

entweder ganz oder teilweise für die Ankunft, den Abflug oder die Bewegungen von Luftfahrzeugen 

am Boden bestimmt ist. 

 

In Z 14 lit. a des Anhangs 1 zum UVP-G 2000 idF BGBl. I Nr. 80/2018 findet sich zwar der Neubau 

von Flugplätzen als grundsätzlich UVP-pflichtiger Tatbestand in Spalte 1, ausgenommen sind neben 

Segelflugfeldern jedoch auch Flugplätze für Hubschrauber. Die lit. b bis i der Z 14 betreffen die 

Neuerrichtung von Pisten bzw. die Erweiterung von bestehenden Flugplätzen und sind damit für das 

gegenständliche Vorhaben nicht einschlägig. 

 

Als Tatbestand der Z 14 lit. j in Spalte 3 ist der Neubau von Flugplätzen für Hubschrauber in 

schutzwürdigen Gebieten der Kategorien A (besonderes Schutzgebiet) oder E (Siedlungsgebiet) 

gemäß Anhang 2 angeführt. Das gegenständliche Vorhaben liegt weder in einem besonderen 

Schutzgebiet, noch in oder nahe Siedlungsgebieten (das nächste einschlägig gewidmete Bauland 

liegt mehr als 300 m entfernt).  

 

Parteistellung und das Recht, Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zu erheben, haben 

gem. § 3 Abs. 7 UVP-G 2000 der Projektwerber/die Projektwerberin, der Umweltanwalt und die 

Standortgemeinde. Vor der Entscheidung sind die mitwirkenden Behörden und das 
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wasserwirtschaftliche Planungsorgan zu hören. Den Genannten wurde mit ho. Schreiben vom 

18.01.2023, Zahl A2/W.UVP-10169-3-2023, im Wege des Parteiengehörs bzw. aufgrund ihres 

Anhörungsrechts die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme eingeräumt. Von diesem Recht 

wurde kein Gebrauch gemacht. 

 

Aufgrund der mit dem Antrag eingebrachten Projektbeschreibung ergibt sich somit keine Erfüllung 

eines in Anhang 1 zum UVP-G 2000 genannten Tatbestandes und damit auch keine Verpflichtung 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

 

Die Kostenentscheidung gründet sich auf die genannten Gesetzesstellen. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Sie haben das Recht, gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben. Die Beschwerde ist binnen 

vier Wochen nach Zustellung des Bescheides bei der bescheiderlassenden Behörde in schriftlicher 

Form einzubringen. 

 

Die Beschwerde hat zu enthalten: 

1. die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides; 

2. die Bezeichnung der belangten (bescheiderlassenden) Behörde; 

3. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt;  

4. das Begehren (Erklärung über Ziel und Umfang der Anfechtung) und 

5. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht 

ist. 

 

Die Beschwerde kann in folgender Form eingebracht werden: 

• postalisch; Abgabe bei der Behörde 

• mittels Telefax 

• mittels Online-Formular Rechtsmittel in Verwaltungsverfahren, Internetadresse http://www.e-

government.bgld.gv.at/formulare oder unter anbringen@bgld.gv.at oder unter post.a2@bgld.gv.at 
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Für die Beschwerde ist eine Gebühr von € 50,-- zu entrichten. Die Gebührenschuld entsteht im 

Zeitpunkt der Einbringung der Eingabe. Die Gebühr ist auf das Konto des Finanzamt Österreich – 

Dienststelle Sonderzuständigkeit (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu 

entrichten, wobei auf der Zahlungsanweisung als Verwendungszweck das jeweilige 

Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des Bescheides) anzugeben ist. Die Entrichtung der Gebühr 

ist durch einen von einer Post-Geschäftsstelle oder einem Kreditinstitut bestätigten Zahlungsbeleg 

in Urschrift nachzuweisen. Dieser Beleg ist der Eingabe anzuschließen. Für jede Eingabe ist die 

Vorlage eines gesonderten Beleges erforderlich.  

Hinweis: Sie haben das Recht, in der Beschwerde die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

zu beantragen.  

 

Weitere Hinweise gemäß § 8a Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz:  

Ein Verfahrenshilfeantrag ist schriftlich zu stellen und ist bis zur Vorlage der Beschwerde bei der 

Behörde, ab Vorlage der Beschwerde beim Verwaltungsgericht einzubringen. In diesem Antrag ist 

die Rechtssache zu bezeichnen, für die die Bewilligung der Verfahrenshilfe begehrt wird. 

 
 
Beilage: 

- Einreichunterlage „Heliport Horitschon Planmappe 02 12 2022.pdf“ 

 

Ergeht an: 

1) Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon 

2) Marktgemeinde Horitschon, Hauptstraße 43, 7312 Horitschon 

3) BH Oberpullendorf, Hauptstraße 56, 7350 Oberpullendorf 

4) Landesumweltanwaltschaft, Marktgasse 2, 7210 Mattersburg 

5) Abteilung 5 - HR Wasserwirtschaft, wasserwirtschaftliches Planungsorgan, DI Christian Sailer 

6) Umweltbundesamt, Spittelauer Lände 5, 1090 Wien 

7) Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 

Wasserwirtschaft, Montanbehörde Ost, Abteilung IV/9, Stubenring 1, 1010 Wien 

 
 

Für die Landesregierung: 
 

Mag. Pia-Maria Jordan-Lichtenberger, BA 

 

Amt der Burgenländischen Landesregierung ● A-7000 Eisenstadt ● Europaplatz 1 

Telefon +43 57 600-0 ● Fax +43 2682 61884 ● E-Mail post.a2-wirtschaft@bgld.gv.at 

www.burgenland.at ● Datenschutz https://www.burgenland.at/datenschutz 

https://www.burgenland.at/datenschutz
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